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§ 12b Oö. AK
 Oö. AK - Oö. Alm- und Kulturflächenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

1. (1)Die Behörde ist zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach diesem Landesgesetz,

insbesondere zur Führung des Almbuchs, zur Beurteilung der Anzeige und zum Erheben der Grundstücke und

der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, zur Abfrage folgender Register mittels

automationsunterstützter Datenverarbeitung und zur weiteren Verarbeitung befugt:

1. 1.Zentrales Melderegister: Name, Geburtsdatum und Wohnsitz,

2. 2.Grundbuch: Name, Geburtsdatum, Grundstücksnummer, Grundbuchs- und Einlagezahl,

3. 3.Digitale Katastralmappe und Grundstücksverzeichnisse: Grundstücksnummer, Grundbuchs- und

Einlagezahl,

soweit vorhanden und zulässig jeweils einschließlich der Verarbeitung der verschlüsselten bereichsspezifischen

Personenkennzeichen nach §§ 9 ff. E-Government-Gesetz.

2. (2)Die automationsunterstützte Datenverarbeitung kann im Weg der jeweiligen Schnittstellen der

registerführenden Stellen zum Register- und Systemverbund nach § 1 Abs. 3 Z 2 iVm. § 6 Abs. 2 des

Unternehmensserviceportalgesetzes erfolgen.

(Anm: LGBl.Nr. 59/2024)
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